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Allgemeines

• Einziges internationales Rechtsinstrument zur 
nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums 

• Rahmenkonvention, die allgemeine Ziele festlegt und 
Durchführungsprotokolle, deren Bestimmungen 
diese Ziele konkretisieren

• Vertragsparteien: Acht Alpenstaaten und die 
Europäische Gemeinschaft



Charakteristika
• Ganzheitliche Sichtweise unter Einbeziehung der 

ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Dimension der Nachhaltigkeit

• Berücksichtigung der Vernetzung des Alpenbogens 
mit anderen Räumen 

• Beteiligung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften

• Wesentliche Akzente liegen auf Interessen der 
ansässigen Bevölkerung

• Vernetzte Arbeit auf verschiedenen Ebenen 
erforderlich: international, national, regional und lokal 



Rahmenkonvention
• Anwendungsbereich (190.000 km², 13,9 Mio. 

BewohnerInnen)

• Allgemeine Verpflichtung zur Sicherstellung einer 
Politik zum Schutz der Alpen sowie zur Stärkung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Alpenraum 
in zwölf Themenbereichen

• Verankerung der rechtlichen, wissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technischen  Kooperation

• Vereinbarung zu gemeinsamer Forschung und 
systematischen Beobachtung 

• Institutionelle Struktur



Protokolle
• Protokoll Raumplanung und nachhaltige 

Entwicklung

• Protokoll Bodenschutz

• Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege

• Protokoll Berglandwirtschaft

• Protokoll Bergwald

• Protokoll Tourismus

• Protokoll Verkehr 

• Protokoll Energie



Protokolle

• Protokolle und Rahmenkonvention sind 
selbständige völkerrechtliche Verträge

• Nicht für alle in der Rahmenkonvention genannten 
Themenbereiche wurden Protokolle ausgearbeitet 

• Regelungsdichte ist unterschiedlich

• Überprüfungsverfahren und 
Streitbeilegungsverfahren gewährleisten die 
Einhaltung der Bestimmungen



„Nicht nur Protokolle“

• Ministerdeklaration zum Klimawandel in den Alpen, 
Alpbach, November 2006. Verlangt die Ausarbeitung 
eines Aktionsplans mit konkreten Maßnahmen und 
einem Zeitplan. 

• Ministerdeklaration zum Thema „Bevölkerung und 
Kultur“, Alpbach, November 2006. Ruft zu Initiativen 
in einem weiten Feld von Themen auf, im Mittelpunkt 
steht die lokale und regionale Ebene.



Organe
• Alpenkonferenz: UmweltministerInnen der Vertragsparteien. 

Vorsitz wechselt alle zwei Jahre. Politisches Leitungsorgan. 

• Ständiger Ausschuss: Hohe BeamtInnen der Vertragsparteien. 
Sitzungen zwei Mal jährlich. 
Ausführendes Organ der Alpenkonferenz. 

• Überprüfungsausschuss

• Arbeitsgruppen/Plattformen (Derzeit: AG Verkehr, 
AG UNESCO Welterbe, PF Naturgefahren und 
PF Ökologischer Verbund )

• Ständiges Sekretariat; www.alpconv.org



Anwendungsbereich



Deutscher Alpenraum



Anteil der Bevölkerung an der 
Gesamtbevölkerung des Alpenraums



Flächenanteil an der Gesamtfläche 
des Alpenraums



Keine AngabeKeine AngabeEG

Keine AngabeKeine AngabeSlowenien

17 %37,7 Mrd. €Schweiz

37,4 %79,5 Mrd. €Österreich

100 %Keine AngabeMonaco

100 %2,6 Mrd. €Liechtenstein

7 %74,7 Mrd. €Italien

4 %60 Mrd. €Frankreich

1,64 %34,6 Mrd. €Deutschland

Anteil des BIP im 
Alpenraum am 
gesamten BIP

BIP im Alpenraum



Umsetzung
• Rechtliche Umsetzung durch 

– „Gesetzgeberische“ Tätigkeit der Vertragsparteien
– Entscheidungen von Verwaltungsbehörden und Gerichten
– Überprüfung der Einhaltung eingegangener Verpflichtungen 

durch die Vertragsparteien

• Praktische Umsetzung durch
– Projekte auf europäischer, nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene 
– Erfahrungsaustausch und Kooperation, insbesondere im 

Rahmen der bestehenden alpinen Netzwerke 
– Informations- und Bewusstseinsbildungsaktivitäten



Rolle des Ständigen Sekretariats 
bei der rechtlichen Umsetzung

• Mitwirkung in mit „Gesetzgebung“ befassten Gremien

• Ständiges Sekretariat ist kein Wächter des Rechts der 
Alpenkonvention, sondern erfüllt Informationsaufgaben

• Hilfsorgan des Überprüfungsausschusses



Umsetzung und Europarecht

• Protokolle Berglandwirtschaft, Bodenschutz, Tourismus 
und Energie stehen als Gemeinschaftsrecht in Kraft 

• Urteil in der Rechtssache C-239/03 
Kommission/Frankreich

• Bei der rechtlichen Umsetzung der Alpenkonvention ist 
mit der Europäischen Kommission als Hüterin des 
Gemeinschaftsrechts zu rechnen



Stand des Überprüfungsverfahrens
• Länderberichte eingereicht (Stichtag 31.08.2005)
• Auswertung der Länderberichte: 

- Erfüllung formaler Vorgaben
- Von den Vertragparteien selbst benannte Defizite in  

der Umsetzung  
• IX. Alpenkonferenz: Zwischenbericht 
• Berichtsentwurf angenommen, Stellungnahmen von 

Vertragsparteien und Beobachtern
• Entwurf des Endberichtes:

- Defizite in der Umsetzung wurden festgestellt
- Empfehlungen werden derzeit erarbeitet



Rechtliche Umsetzung in Bayern
• Protokolle haben innerstaatlich unmittelbare 

Wirksamkeit erlangt und werden durch existierendes 
oder geschaffenes innerstaatliches Recht umgesetzt

• In seinem Länderbereicht stellt Deutschland im 
Allgemeinen keine Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
der Alpenkonvention fest und geht von einer hohen 
Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen aus 

• Im Besonderen werden einzelne Umsetzungsdefizite zu 
Protokollbestimmungen in verschiedenen Bereichen 
mitgeteilt, zugleich aber oft in ebendiesen Bereichen 
good practices benannt



Rechtliche Umsetzung in Bayern

• Flächensparende Bodennutzung

• Wiederherstellung bedeutender Schäden 
an Böden und Vegetation 

• Verursachergerechte Anrechnung 
externer Kosten im Verkehr 





Rechtliche Umsetzung in Bayern

• Das Alpenkonventionsgefüge ist vielschichtig und 
beruht auf einer komplexen Interaktion von Politik, 
Verwaltung, Wissenschaft und Öffentlichkeit 

• Nichtregierungsorganisationen haben im Alpenprozess 
ein größeres Gewicht als in vielen anderen 
Konventionsstrukturen: Diskussionskultur und 
Ersuchen um Überprüfung vermuteter Nichteinhaltung 
von Konvention und Protokollen 

• Umsetzung der Alpenkonvention in Bayern ist „work in 
progress“ auf hohem Niveau



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !

wolfger.mayrhofer@alpconv.org


